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REPUDLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

POR SOZIALE VER'WALTUNG 

Zl. 10.009/86-4/1979 

1010 Wien, den.~:: ..... .3J." ..... A.lJg.lJ~ .. t ................... 19 7.9. 
. !i(lib.:Jring 1 
Telephon 7S 00 

B e a n t W 0 r tun g 

--Iod' lAB 

1979 "09- 0 4 
zu 1'1'1/J 

der Anfrage der Abgeordneten SANDMEIER und ~enossen an den 

Bundesminister für soziale Verwaltung, betreffend bevorstehen­

de Belastungen der Bevölkerung, Nr. 114/J. 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzu­

teilen: 

zu 1. bis 3.: 

"1) Ist in Ihrem Ressortbereich bis Ende 1980 die Erhöhung 

bzw. Neueinführung von Abgaben, Beiträgen, Gebühren, Tarifen, 

Monopol- bzw. sonstigen Preisen und anderes mehr bzw. die Ein­

schränkung bestehender Begünstigungen geplant? 

2) Wenn ja, um welche konkreten Maßnahmen handelt es sich hie­

bei? 

3) Welche Erhöhungen sind für \-lann vorgesehen?" 

A.)Ein Anlaß, eine Erhöhung der Beiträge zur Sozialversicherung 

bzw. eine Kürzung von Versicherungsleistungen in Erwägung zu 

ziehen, wäre aus der Sicht der Sozialversicherung dann gegeben~ 

wenn die auf Grund der Gesetzeslage zui Verfügung stehenden 

tv1ittel zur Deckung der l~usgaben nlcht ausreichen. Diese Situation 

ist aber im Sozialversicherungsbereich, wie aus der folgenden 

Übersicht der Gebarungsergebnisse für 1978 hervorgeht, nicht vor­

handen. 

Geb~rungsergebnisse 1978 in der 

1. Pensionsversicherung der 
Unselbständigen 

Gesamteinnahmen 

Gesamtausgaben .. ,.".--

in Mill. S 

'72.0'79 

70.591 

'. 
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2. Pensionsversicherung der 
Selbständigen (Gewerbetreibende 
und Bauern) 

Ges'3.ffiteinnahmen 

Gesamtausgaben 

3. Krankenversicherung der 
Unselbständigen 

Gesamteinnahmen 

Gesamtausgaben 

4. Krankenversicherung der 
Gewerbetreibenden 

GesamteinnCihmen 

Gesamtausgaben 

5. Krankenversicherung der 
Bauern 

Gesamteinnahmen 

Gesamtausgaben 

6. Unfallversicherung der Unselb­
ständigen und Selbständigen 

Gesamteinnahmen 

Gesamtausgaben 

in Mill. S 

14.235 

14.179 

30.!~13 

'29.452 

2. 112 

2.158-

1.830 

1 .599 

5.277 
4.985 

B) Ob und gegebenenfalls in welchem Ausmaß die Beiträge zur 

Arbeitslosenversicherung erhöht werden müssen, ergibt sich 

aus dem jeweiligen gesetzlichen Auftrag, den Beitrag zur er­

höhen, wenn er dem voraussichtlichen Aufwand, der aup Mitt~ln 

der Arbeitslosenversicherung zu tragen ist, nicht mehr ent­

spricht, wöbei hinsichtlich der Fesetzung des Beitrages von 

der voraussichtlichen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auszu- c 

gehen und der Durchschnitt des Aufwandes der retzten vorange­

gangenen zHei Jahre zu _berücksichtigen ist. 

Gleiches gilt sinngemäß für die-Beiträge zum EFZG. , 

zu }+: 

"Decken sich Ihre Vorstellungen mit den oben zitierten Vor­

schlägen des Finanzministers hinsichtlich der zukünftigen So­

zialpolitik insbesondere hinsichtlich der Sozialversicherung?" 
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Di.e .tu der Anfrage zitiert.en Vorstellungen des Herrn Vize­

kanzlers bezüglich der Sicherung der Leistungen der Sozial­

versi.cherung spiegeln sich auch in der Regierungserklärung 

w'ider. Die Regierungserklärung verweist aber auch dax'auf, 

daß die wachsenden Staats ausgaben auf der einen Seite es 

geboten erscheinen lassen, auf der anderen Seite den Aus-

bau der Sozialpolitik im Hinblick auf die gesellschaftlichen 

Priox'i täten immer wieder neu zu überprüfen. Der Regierungs­

erklärung zufolge wird es dabei vor allem darum gehen, die 

Mittel ~ezielter für diejenigen einzusetzen, die sie als 

s02.ial SChvlächere am dringendsten benötigen. Ich teile. 

selbstverstä.ndlich vollinhaltlich die 1mssagen der Regierungs­

erklärung. 

Zu 5: 

"'I;tiJenn ja, welche Maßnahmen werden sie treffen, . die es er­

möglichen, alle vorhandenen Mittel auch einsetzen zu können?~ 

Ich werde im Sinne der Re<,Jierungserklärung die Entwicklung 

ständig überprüfen und ..:. wenn notwendig -- entsprechende Vor-­

schläge für legistische Änderungen ausarbeiten lassen~ 

Zu 6 und 7: 

"Treten Sie auch für eine Erhöhung des "Selbstfinanzierungs­

grades" in der Sozialversicherung ein~" 

"Wenn dies der Fall is t, welche konkreten Maßnahmen 'hiezu 

beabsichtigen Sie?" 

Zur Bean'twortung dieser ist zum einen erneut auf den iPrograrolrPunkt 

in der Regierungserklärung zu venleisen, der fHr die Be-' 

völkerur:.gsgruppen, die dazu in dGr Lage sind, eine Verbesserung 

der Eigenvorsorge, d.i. der Selbstfinanzierung, auf dem Ge­

biet der Sozialpolitik in Aussicht stellt. Zum anderen läßt, 

sich dia Frage in der globalen Form, in der sie gestellt 
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wird, nicht beantworten und zwar deswegen, weil der 

IIFinanzierungsgrad U oder a.nders ausgedrück"c d.ie A.usgaben­

deckung durch die Leistungen der Riskengeneinschaft in 

den einzelnen Vers1cherungsz\~'eigen unterschied1.ich ist. 

So ist etv .. a in der.- soziale:-l KrankenversicJ.lerung der unselb-, 

ständig Erwerbstätigen der hohe Selbstfinanzierungsgrdd durch 

eine einnahmenorientierte Ausgabenpolitik erreicht worden. 

Das seit 1978 wirksame Konzept hat einen J..usgleich zwischen 

Eüma0.men und l\us9'aben hergestellt, ,-vobei eines der Mittel, 

um dieseln Ausgleich zu erzielen, die Erhöhung der Rezept­

<jebUhr auf S 15.'- pro Verschreibung gewesen ist. Diese Er­

hBhung war gleichzeitig auch eine Erhöhung desSelbstfinan­

zierungsgrades, die deshalb auch von mir vertreten worden ist, 

weil sie mit einem gesundheitspolitischen Effekt verbunden 

gewesen ist. Eine Erhöhung des Finanzieru~1gsgrades etwa durch 

eine Beteiligung der Versicherten an den Kosten der ärztlichen 

HiLE.~ 1'1 fhgegen -- auch das '",äre eine Möglichkeit ge,.;esen die 

Dj.sparität zwischen Ausqaben und Einnahmen zu mildern'":' habe 

ich ste"ts abgelehnt:, wei.l dadurch der Zugang der Versicher"ten 

und ihrer Angehc.rlgen zu den medizinischen IJ(;üstungen erschvlert 

worden wäre. Die gleichen Maßnahmen wie im Bereich der 

Krankfmversicherung nach cem ASVG sind auch fHr die Kranken­

versicherung der Bauern und der in der gewerblichen Wirtschaft 

selbständig Erwerbstätigen wirksam geworden. Sie haben dort 

allerdings nicht jenen Effekt herbeigeflihrt l wie in der 

Krankenversichen~j.lg der Arbeiter und Angestellten. 

Was den Finanzierungsgrad in der Pensionsversicherung anlangt, 

so möchte ich zunächst in Erinnerung rufen, daß schon vor 

längerer Zeit der frühere Obmann der ÖVP, Dr. Josef Taus" 

so\"~ie \'V:l.rtschaftskreise irr.mer "tlieder angeregt haben, die 

Selbstfinanzierung in der Pensic.msversicherung .in den Vorder­

grund zu rücken. 
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Ich hin der Meinung p daß die Beitragsleistung der Ver'­

sicher'cen bzw. ihrer Dienstgeber aus der Sicht der Bei trags­

und Leist,ung'sadüguanz gE:~sehen werden muß 0 Die rfatsache, nach 

der alle Pensionsversicherungszweige mit A.usnahme der 

Pensionsversicherung der P.ngestellten eines Bundesbeitrages 

bedürfen, ist in einem sehr entscheidenden Raß darauf zuriick-
.;'" . 

zuflihreng daß der Gesetzgeber in vielfacher neziehung,über 

das reine Versicherungsprinzip hinausging. Es wurden Zeiten. 

als Versicherungszeiten normiert, denen keinerlei Beiträge " 

gegenüberstehen. Ich venoleise diesbezüglich auf die ein....; 

sCh1.ägig·en Vorschriften' in c.en einzelnen Pensionsversicherungen, 

nach denen insbesondere Schul- und Studienzeiten sowie Kriegs~ 

dienst- ,und ihnen verwandte Zeiten beitragsfrei für die Er­

mittlung der Pensionshöhe berückslchtigt vlerden. Diese Auf­

zählung läßt sich beliebig erweitern, etwa in der Pensions-:­

versicherung der Unselbständigen um die Zeiten des ~'fochen'" 

geldbezuges, um das sogenannte Babyjahr und in der Unselb­

ständigen·- und Selbs,t~lndigen"'Pensionsversicherungum die. 

pauschale Anrechnung von vor ihrem WirksaTIl\Verden zurückgelegten 

Zeiten. 

Die fehlende beit:ragsrechtliche Untermauerung dieser Zeiten 

obliegt meiner Heinung nach angesichts des Umstandes, da.ß 

ihre Zurücklegun9 mit den Aufgaben und Z.ie~en'der Riskenge­

meinschaft nicht· mehr in direktem Zusammenhang steht, der 

öffen'tlichen Hand. Durch diese Sachl'age ist nicht nur der 

Bundesbeitrag zur Pensi.onsversicherung begründet, sondern auch 
...... - '.. '--'---"',' '-".- _ .. ~ _. ._., ............. -. __ .......... _.".- .....• _-... . -_. ~_.-. __ . __ .~_ ... ' 

seine dynamische Entwicklung,di.e außerdem noch durch die Struktur­

veränderungen innerhalb der einzelnen Riskengemeinschaften be­

einflußt 'werden. Vor al.lem diese haben zu einer unterschiedlich 

hohen BU!ldesbeitragsleistungin den einzelnen Versicherungen 
geführt. 

Vor diesem Hintergrund einer rein pensionsversicherungs~ 

rechtlichen Betrachtungsweise sehe ich 'gegenwärtig das 

Problem nicht in einer Änderung der Selbstfinanzierung 
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in der PS!1stonsversicherung - vlie etwa nach dem seinerzeitigen 

Vorschlag des f:::"üheren uVP-Obmannes Dr. Taus die Höchst-

bei trags- bz\\'. Be:messungsgrundlage einzufi'rieren - J sondern in 

einer angemessenen Enb .... 'icklung des Beitrags des Bundes zur 

Pensionsversicherung, für den jedoch andere Gesichtspunkte 

maßg'ebend sir:-d; er ist von der Warte der Gesamtwirtschaft 

und der Staatsfinanzen zu betrachten. 

Der Bundesminister: 
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